
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 8. Sitzung 

des Rates 

am Dienstag, dem 11.05.2021, 
um 18:00 Uhr im in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein, Paaltjessteege 1, 

46446 Emmerich am Rhein 
 

Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie haben Personen mit 
Krankheitssymptomen sowie Rückkehrende aus Risikogebieten der Sitzung 

fernzubleiben. 
Für alle Teilnehmer besteht die Verpflichtung, einen Mund-Nase-Schutz 

(mindestens der Kategorie FFP 2) zu tragen. 
 

Des Weiteren wird im Rahmen der Eigenverantwortung der Teilnehmer dringend 
empfohlen, zeitnah vor dem Sitzungstermin vom Angebot der Schnelltestung 

Gebrauch zu machen, um das Infektionsrisiko während der Sitzung zu minimieren. 
 

T a g e s o r d n u n g  

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschriften vom 23.03., 24.03. und 

30.03.2021 

 
      Eingaben an den Rat 

 
 3   05 - 17 0219/2021 Sanierung Grillplatz Elten;  

hier: Eingabe Nr. 9/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

      Vorlagen 
 

 4   01 - 17 0221/2021 Bestellung zur Kämmerin 
 

 5   01 - 17 0220/2021/1 Bestellung zur Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung 
 

 6   01 - 17 0225/2021 Bestellung zur weiteren Vertretung des Bürgermeisters 
 

 7   01 - 17 0226/2021 Ausschussvorsitze 
 

 8   01 - 17 0222/2021 Zweckverband Studieninstitut Niederrhein; 
 hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 

 9   04 - 17 0227/2021 Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Monate Februar 
2021 bis April 2021 aufgrund des § 1 Abs. 10 bis 12 der 
Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021;  
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 
Satz 5 GO NW 
 

 10   04 - 17 0228/2021 Verzicht der Elternbeiträge Kindertagesbetreuung und     
Kindertagespflege für die Monate Mai und Juni unter Anrechnung des 
Landesanteils NRW                                                                   *** 



   

 
 11   04 - 17 0229/2021 Verzicht der Elternbeiträge Schulbetreuung (OGS und Schule Plus incl. 

Mittagessen) für die Monate Mai und Juni unter Anrechnung des 
Landesanteils NRW                                                                        *** 

   
 12   02 - 17 0224/2021 Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020         *** 

 
 13   07 - 17 0205/2021/1 Zweite Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die 

Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften;   
hier: § 4 Höhe der Gebühren und Entgelte 
 

 14   70 - 17 0165/2021/1 Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt 
Emmerich am Rhein vom 05.04.2017;  
hier: 8. Nachtragssatzung 
 

 
      Anträge an den Rat 

 
 15   01 - 17 0187/2021 Reduzierung der Teilnehmerzahl an Rats- und Ausschusssitzungen;  

hier: Antrag Nr. XIX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein *** 
 

 16   01 - 17 0207/2021 Umstellung des städt. Fuhrparks auf E-Mobilität und 
Wasserstoffantriebstechnik;  
hier: Antrag Nr.XXIII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 17   01 - 17 0212/2021 Zeichen zum 17. Mai, dem Internationaler Tag gegen Homophobie  
und Transphobie  – Regenbogenfahne am Rathaus;                        *** 
hier: Antrag Nr. XXV/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 18   01 - 17 0217/2021 Zentrales Fördermittelmanagement;  
hier: Antrag Nr. XXIV/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 19   01 - 17 0223/2021 Prioritätenliste für städtische Projekte;  
hier: Antrag an den Rat Nr. XXVII/2021 an den Rat der Stadt Emmerich 
am Rhein 
 

 20   02 - 17 0200/2021 Externe Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung einer örtlichen 
Anlagestrategie und -richtlinie als Folge des Greensill-Falls;  
hier: Antrag Nr. XX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 21   05 - 17 0201/2021 Vorauszahlungen bei Straßenbaumaßnahmen nach § 8 KAG NRW;  
hier: Antrag Nr. XXI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 22   04 - 17 0218/2021 Zeitweise Nutzung des Parkplatzes Paaltjessteege als Schulhof  
der Gesamtschule;                                                                           *** 
hier: Antrag Nr. XXVI/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 23   41 - 17 0202/2021 Aufstellung von "Offenen Bücherschränken";  
hier: Antrag Nr. XXII/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 

 24     Mitteilungen und Anfragen 
 

 25     Einwohnerfragestunde 
 

 

***Diese Vorlagen werden nachgereicht. 

 



   

 

II. Nichtöffentlich 

 
 26     Feststellung der Sitzungsniederschriften vom 23.03.und 30.03.2021 

 
 27   01 - 17 0197/2021 Vierteljahresbericht über die Vergaben zwischen 5.000 € und 50.000 €; 

hier: I. Quartal 
 

 28     Mitteilungen und Anfragen 
 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 30. April 2021 
 
 
 
Peter Hinze 
Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Eingabe öffentlich 
05 - 17 

0219/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Sanierung Grillplatz Elten;  
hier: Eingabe Nr. 9/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 

AfD-Stadtverband Emmerich am Rhein 
46446 Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Sh. Anlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
Leitbild : 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel x.x. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
05 - 17 0219 2021 A 1 Eingabe Nr. 9 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0221/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung zur Kämmerin 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat bestellt Frau Ulrike Büker mit Wirkung zum 01.06.2021 zur Kämmerin der Stadt 
Emmerich am Rhein. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Frau Ulrike Büker tritt als Leiterin des Fachbereiches 2 –Finanzen- zum 01.06.2021 in den 
Dienst der Stadt Emmerich am Rhein. Der Haupt- und Finanzausschuss hat das 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister im Sinne des § 7 Abs. 3 Buchst. a) der Hauptsatzung 
der Stadt Emmerich am Rhein in Verbindung mit § 73 Abs. 3 der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalens (GO NW) hinsichtlich der Einstellung der Frau Büker als 
Leiterin des Fachbereiches 2 bereits im Rahmen der Dringlichen Entscheidung vom 
01.12.2020, genehmigt durch Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses am 
09.02.2021 (Vorlage-Nr. 01-17 0070/2020) hergestellt.  
 
Wegen der herausgehobenen Stellung der Stadtkämmerin –auch gegenüber dem Rat der 
Stadt- erfolgt die Bestellung der Frau Büker zur Kämmerin aufgrund fehlender ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister im Rahmen der ihm obliegenden Organisationshoheit gem. § 62 Abs. 1 
Satz 3 GO NRW.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Stellenplan im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.  
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0220/2021/1 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung zur Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat bestellt Frau Stadtverwaltungsrätin Melanie Goertz mit Wirkung zum 01.06.2021 zur 
Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Frau Stadtverwaltungsrätin Melanie Goertz wurde durch den Rat mit Wirkung zum 
01.06.2013 zur Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung bestellt. Nach dem plötzlichen Tod 
des Stadtkämmerers Herrn Stadtverwaltungsdirektor Ulrich Siebers hat sich Frau Goertz 
bereit erklärt, die Position der Stadtkämmerin interimsmäßig – für den Übergangszeitraum 
bis zum Abschluss des Nachbesetzungsverfahrens- wahrzunehmen. 
Der Rat berief sie vor diesem Hintergrund in seiner Sitzung am 05.11.2019 als Leiterin der 
örtlichen Rechnungsprüfung ab; seit November 2019 ist sie zur Kämmerin und Leiterin des 
Fachbereiches 2 –Finanzen- bestellt. 
 
Das Nachbesetzungsverfahren für die Position der Stadtkämmerin konnte zwischenzeitlich 
zum Abschluss gebracht werden; zum 01.06.2021 wird Frau Ulrike Büker ihren Dienst bei 
der Stadt Emmerich am Rhein aufnehmen und zur Leitern des Fachbereiches 2 –Finanzen 
sowie zur Stadtkämmerin berufen. 
 
Mithin kann Frau Stadtverwaltungsrätin Melanie Goertz ab dem 01.06.2021 erneut mit der 
Leitung der Örtlichen Rechnungsprüfung betraut werden. 
 
Als Leiterin des Fachbereiches 2 und Stadtkämmerin hat Frau Melanie Goertz die Haushalte 
der Jahre 2020 und 2021 aufgestellt. Daher wird die Prüfung der entsprechenden 
Jahresabschlüsse nicht durch sie, sondern durch die ebenfalls durch den Rat der Stadt 
bestellten Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung erfolgen. 
Gleiches gilt selbstredend auch für Prüfaufträge, die im Zusammenhang mit der Aufarbeitung 
der Greensill-Thematik durch die örtliche Rechnungsprüfung zu behandeln sind. 
 
Für die Bestellung und Abberufung der Leiter und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 
ist gem. §§ 101 Abs. 4, 41 q) GO NRW ausschließlich der Rat zuständig.  
Gem. § 7 Abs. 3 Buchstabe b) Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein berät 
der Rechnungsprüfungsausschuss den Rat bei der Bestellung und Abberufung. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Angelegenheit in seiner Sitzung am 11.05.2021 
entsprechend vorberaten. 
 
Die Beschlussfassungen über Bestellung und Abberufung erfolgen grundsätzlich in 
öffentlicher Sitzung (§ 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW). Dies gilt selbst dann, wenn die 
Geschäftsordnung des Rates vorsieht, das „Personalangelegenheiten“ grundsätzlich in 
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. Die Bestellung und Abberufungen sind keine 
Personalangelegenheiten im geschäftsordnungsmäßigen Sinne, sondern Zuerkennung von 
Funktionen (vgl. Komm. GO NRW Kleerbaum/Palmen).  
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Stellenplan im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.  
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0225/2021 29.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Bestellung zur weiteren Vertretung des Bürgermeisters 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt, Frau Ulrike Büker ab dem 01.06.2021 zur weiteren Vertreterin des 
Bürgermeisters zu bestimmen und Frau Stadtkämmerin Melanie Goertz ab dem 01.06.2021 
als weitere Vertreterin abzuberufen. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Gem. § 68 GO NW bestellt der Rat einen Beigeordneten zum allgemeinen Vertreter des 
Bürgermeisters; vor Ort hat Herr Erster Beigeordneter Dr. Stefan Wachs diese Funktion inne. 
Der Rat kann, wenn nur ein Beigeordneter vorhanden ist, eine/n weitere/n Bedienstete/n 
bestellen, die/der die allgemeine Vertretung übernimmt, wenn der allgemeine Vertreter 
verhindert ist.  
 
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufes der Dienstgeschäfte empfiehlt sich diese 
Vorgehensweise, die auch bislang praktiziert wurde. 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 03.03.2020 beschlossen, Frau Stadtkämmerin Melanie 
Goertz zur weiteren Vertreterin des Bürgermeisters zu bestellen. Frau Goertz wird mit 
Wirkung zum 01.06.2021 wieder mit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung betraut 
werden (vgl. Vorlage 01-17 0220/2021). 
Diese Funktion ist nicht vereinbar mit der Bestellung zur weiteren Vertretung des 
Bürgermeisters; daher ist Frau Goertz mit Wirkung zum 01.06.2021 als Vertreterin des 
Bürgermeisters abzuberufen. 
 
Mit Wirkung vom 01.06.2021 wird Frau Ulrike Büker in den Dienst der Stadt Emmerich am 
Rhein eintreten, die Leitung des Fachbereiches 2 –Finanzen- übernehmen und zur neuen 
Stadtkämmerin (vgl. Vorlage 01-17 0221/2021) bestellt. 
 
Es wird daher empfohlen, die neue Stadtkämmerin Frau Ulrike Büker als Mitglied des 
Verwaltungsvorstandes mit dieser Funktion zu betrauen. 
 
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0226/2021 29.04.2021 
 
 
Betreff 

Ausschussvorsitze 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
Beschlussvorschlag 
 
1) Der Rat beschließt folgende Verteilung der Ausschussvorsitze und stellvertretenden 

Ausschussvorsitze  
 

 Ausschuss        Ausschussvorsitz Stellvertretender Ausschussvorsitz 

    

1. ASE CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

2. SchulA SPD-Fraktion BGE-Fraktion 

3. BA KBE CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

4. SozialA SPD-Fraktion GRÜNE-Fraktion 

5. KulturA CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

6. UmweltA GRÜNE-Fraktion CDU-Fraktion 

7. RPA BGE-Fraktion CDU-Fraktion 

8. VA CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

9. WPA SPD-Fraktion CDU-Fraktion 

10. BegleitA XXX-Fraktion XXX-Fraktion 

 
 
2) Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Fraktionen folgende Ausschussvorsitzende/ 

stellvertretende Ausschussvorsitzende bestimmt haben: 
 

 Ausschuss Ausschussvorsitze/r Stellvertretende/r Ausschussvorsitzende/r 

    

1. ASE Albert Jansen Hans-Dieter Baars 

2. SchulA Elisabeth Braun Chrisopher Papendorf 

3. BA KBE Sandra Bongers Hans-Dieter Baars 

4. SozialA Elke Trüpschuch Sabine Siebers 

5. KulturA Irmgard Kulka Leonie Pawlak 

6. UmweltA Sabine Siebers Dr. Matthias Reintjes 

7. RPA Udo Tepass Sigmar Peters 

8. VA Johannes ten Brink Daniel Klösters 

9. WPA Arne Rudolph Sven Westhoff 

10. BegleitA N.N. N.N 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Der Rat hat in seiner konstituierenden Sitzung am 12.11.2020 (TOP 7; Vorlage 01-16 
2394/2020) die Verteilung der Ausschussvorsitze und stv. Ausschussvorsitze einstimmig 
beschlossen. Die im Vorfeld dieser Sitzung erfolgte interfraktionelle Abstimmung orientierte 
sich auch an der Reihenfolge der Zugriffe auf die Ausschussvorsitze nach d’Hondt 
(Zugreifverfahren gem. § 58 Abs. 5 Sätze 2-5 GO NRW, falls eine Einigung nicht zustande 
kommt). 
 
In seiner Sitzung am 23.03.2021 hat der Rat mit dem „Begleitausschuss“ einen weiteren 

Ausschuss gebildet und in diesem Zusammenhang u.a. bestimmt, dass dieser eine/n 

Vorsitzenden/Vorsitzende und eine/n Stellvertreter/in aus seiner Mitte wählt.  

 

Dieses Verfahren zur Bestimmung von Ausschussvorsitzen sieht das kommunale 

Verfassungsrecht nicht vor; die GO NRW zeigt in § 58 Abs. 5 nur das Einigungs- und 

Zugriffsverfahren auf. Dieses gilt gem. § 58 Abs. 6 GO NRW ausdrücklich auch dann, wenn 

Ausschüsse während der Wahlperiode neu gebildet werden.  

 
Die Wahl des/der Ausschussvorsitzenden sowie eines Stellvertreters/einer Stellvertreterin 
aus der Mitte der Ausschussmitglieder –vorgesehen entsprechend politischer Beschlusslage 
in der konstituierenden Sitzung des Begleitausschusses am 06.05.2021- steht mithin unter 
dem Vorbehalt der Bestätigung durch den Rat.  
 
Der verwaltungsseitig formulierte Beschlussvorschlag bildet die herbeizuführende 
Beschlusslage entsprechend ab; der Zugriff für den neu gebildeten zehnten Ausschuss, 
kommt nach d’Hondt (unter der Prämisse der Beibehaltung der bisherigen 
Ausschussvorsitzverteilung und Besetzung) der CDU-Ratsfraktion zu. 
 
Die Reihenfolge der Zugriffe auf die Ausschussvorsitze nach d’Hondt stellt sich wie folgt dar: 
 

Verteilung der Ausschussvorsitze nach d'Hondt       

(Basis: Sitzverteilung des am 13.09.2020 neu gewählten Rates)     

 

CDU SPD GRÜNE BGE FDP AfD 

 
15 11 4 4 1 1 

       : 1 15 11 4 4 1 1 

: 2 7,5 5,5 2 2 0,5 0,5 

: 3 5,00 3,67 1,33 1,33 0,33 0,33 

: 4 3,75 2,75 1,00 1,00 0,25 0,25 

: 5 3,00 2,20 0,80 0,80 0,20 0,20 

: 6 2,50 1,83 0,67 0,67 0,17 0,17 
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Daraus resultiert folgende Zugriffreihenfolge: 
 
Zugriff Nr. 
1 15 CDU 
2 11 SPD 
3 7,5 CDU 
4 5,5 SPD 
5 5 CDU 
6 4 Los GRÜNE/BGE 
7 4 Los GRÜNE/BGE 
8 3,75 CDU 
9 3,67 SPD 
10 3,00 CDU 
 
 
 
Gemäß § 40 Abs. 2 GO NW hat der Bürgermeister kein Stimmrecht. 
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
01 - 17 

0222/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zweckverband Studieninstitut Niederrhein; 
 hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, die als Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Zweckverband 
StudienInstitut NiederrheiN (S.I.N.N.) abzuschließen 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Das Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N), zuständig für Lehrgänge, Prüfungen, Fortbildungen 
und Personalentwicklung sowie Personalausleseverfahren in der öffentlichen Verwaltung, ist 
seit Anfang 2021 als Zweckverband organisiert. Die Städte Krefeld und Mönchengladbach 
sowie die Kreise Viersen, Wesel und Kleve sind seit dem Jahr 2001 gemeinsam Träger des 
StudienInstituts NiederrheiN (S.I.N.N.); das S.I.N.N. wurde dabei bis Ende 2020 in der 
Rechtsform einer BGB-Gesellschaft geführt. 
 
Der vollzogene Wechsel der Rechtsform liegt vorwiegend in verschiedenen gesetzlichen 
Änderungen im Bereich der Personalüberlassung sowie der Umsatzbesteuerung begründet. 
Um den kreisangehörigen Kommunen der originären Zweckverbandsmitglieder den Zugang 
zum Leistungsangebot des SINN zu gleichen Konditionen zu öffnen, sind unmittelbare 
rechtliche Bindungen zwischen dem Zweckverband und den Kommunen zu definieren.  
Hierzu sieht die beigefügte Zweckverbandssatzung (Anlage 2) in § 2 Absatz 5 eine 
entsprechende Möglichkeit in Form einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vor.  
Der Abschluss einer öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung mit dem Zweckverband wird 
empfohlen. Eine finanzielle Verpflichtung entsteht aus dieser Vereinbarung nicht; eine 
bedarfsabhängige Buchung der Fort- und Ausbildungsveranstaltungen ist auch weiterhin. 
 
Die Städte- und Gemeinden des Kreises Kleve beabsichtigten sämtlich den Abschluss einer 
solchen Vereinbarung und haben zum Teil bereits entsprechende Beschlusslagen 
herbeigeführt. 
Es ist vorgesehen, die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen durch die 
Verbandsversammlung am 21.05.2021 bestätigen zu lassen und anschließend zur 
Genehmigung an die Bezirksregierung Düsseldorf weiter zu leiten.  
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0222 2021 A  1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
01 - 17 0222 2021 A  2 Satzung SINN 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 17 

0227/2021 29.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Monate Februar 2021 bis April 2021 
aufgrund des § 1 Abs. 10 bis 12 der Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021;  
hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NW 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat genehmigt die der Vorlage beigefügte dringliche Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 
Satz 5 GO NW. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R 
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Sachdarstellung : 

 
Im Rahmen der Dringlichkeit wurde gem. § 60 Abs. 1 GO NW am 07.04.2021 die 
Entscheidung „Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Monate Februar 2021 
bis April 2021 aufgrund des § 1 Abs. 10 bis 12 der Coronabetreuungsverordnung vom 7. 
Januar 2021“ getroffen. 
 
Die Dringliche Entscheidung ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Die Gründe der Dringlichkeit sind in der Entscheidung dargelegt. Die politischen 
Entscheidungsträger wurden nach Maßgabe des § 8 a Satz 2 der Hauptsatzung der Stadt 
Emmerich am Rhein unmittelbar nach der dringlichen Entscheidung durch Übermittlung des 
gefassten Beschlusses (hier: E-Mail vom 29.04.2021 an die Mitglieder des Rates) über die 
Entscheidung informiert.  
 
Gem. § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NW sind dringliche Entscheidungen dem Rat in seiner 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.  
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Sh. dringliche Entscheidung 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
04 - 17 0227 2021 A 1 Dringliche Entscheidung 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 17 

0229/2021 29.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Verzicht der Elternbeiträge Schulbetreuung (OGS und Schule Plus incl. Mittagessen) für die 
Monate Mai und Juni unter Anrechnung des Landesanteils NRW 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein fasst folgenden Beschluss: 
Aufgrund des pandemiebedingten Aussetzens des Präsenzunterrichts und der regulären 
Schulbetreuung verzichtet die Stadt Emmerich am Rhein auf den Einzug der Elternbeiträge 
für die Schulbetreuung in den Monaten Februar bis April 2021. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Aufgrund der o. g. Verordnungslage ist neben dem Präsenzunterricht auch die reguläre 
Schulbetreuung in der Zeit seit dem 11. Januar 2021 untersagt. Die Kinderbetreuung soll 
aufgrund der Infektionslage nach Möglichkeit zuhause erfolgen. 
 
Um die Eltern in der Corona-Krise finanziell zu entlasten, soll auf den Einzug der 
Elternbeiträge für die Schulbetreuung der o. g. restlichen Monate dieses Schuljahres 
verzichtet werden. Die Elternbeiträge für die Offene Ganztags- und die Schule plus-
Betreuung werden grundsätzlich als Jahresbeiträge berechnet, die dann in zwölf 
gleichgroßen Teilen monatlich eingefordert werden. Obwohl der Juli 2021 nur zwei Schultage 
hat, ist ein gleichgroßer Elternbeitrag zu entrichten. 
 
Für den Monat Januar 2021 haben sich Land und Kommunen die Ausfälle aus den 
weggefallenen Elternbeiträgen hälftig geteilt. Die Monate Februar bis April 2021 sind 
ebenfalls aufgrund eines Dringlichkeitsbeschlusses abgesetzt worden. Die kommunalen 
Spitzenverbände aus NRW hatten beim Land auch die Regelung aus dem Januar 2021 für 
die weiteren Monate angefordert. Eine Entscheidung darüber ist bisher nicht getroffen 
worden. 
 
Das Land hat jetzt für die Monate Mai und Juni 2021 eine Regelung zur hälftigen Übernahme 
der Elternbeiträge den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagen. Diese haben diese 
Regelung mit der Begründung abgelehnt, dass dieser Vorschlag nicht ausreichend ist, da sie 
die Monate Februar bis Juli 2021 umfassen müsste und nicht nur zwei dieser insgesamt 6 
offenen Monate. 
 
Auf Grundlage der Sollstellung für die Monate Mai bis Juli 2021 ist mit einem vorläufigen 
Minderertrag von insgesamt voraussichtlich 155.340,00 € zu rechnen. Dieser teilt sich wie 
folgt auf: 
 

a) Offene Ganztagsschule 71.820,00 € 
a. Mai 23.940,00 € 
b. Juni 23.940,00 € 
c. Juli  23.940,00 € 

b) Essensgeld (OGS) 56.760,00 € 
a. Mai 18.920,00 € 
b. Juni 18.920,00 € 
c. Juli 18.920,00 € 

c) Schule Plus 26.760,00 € 
a. Mai 8.920,00 € 
b. Juni 8.920,00 € 
c. Juli  8.920,00 € 

 
 
Das v. g. Essensgeld wird nach Einzug an den Träger des Offenen Ganztags zur 
Finanzierung der Mittagverpflegung weitergeleitet. Für die v. g. Monate wird diese 
Weiterleitung nicht erfolgen. Der Verzicht auf den Einzug ist somit kostenneutral. 
 
Ohne Kostenübernahme durch das Land belaufen sich die Einnahmeausfälle für die o. g. 
Monate für die Stadt auf insgesamt 98.580,00 € (Summe a) und c)) 
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Es wird nach wie vor erwartet, dass das Land die Hälfte des Beitragsausfalls für die v. g. 
Monate übernimmt und an die Kommune erstattet. Unter Berücksichtigung dieser 
Verrechnung würde sich für den städt. Haushalt ein Mindereintrag von insgesamt  
49.290,00 €, der sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammensetzt: 
 

a) Offene Ganztagsschule 35.910,00 € 
b) Schule Plus 13.380,00 € 

 
Für den Fall einer Aufstellung eines Nachtrags werden diese Mindereinnahmen 
berücksichtigt. 
 
Abweichend vom Verbot der schulischen Nutzung wurden die Schulen aufgefordert, ein 
schulisches Betreuungsangebot (Notbetreuung) für alle Schülerinnen und Schüler 
einzurichten, die nach Erklärung der Eltern nicht zuhause betreut werden können (§ 1 Abs. 
10 bis 12 CoronaBetrVO). 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat haushaltsrechtlichen Auswirkungen. Die tatsächliche Höhe kann noch 
nicht beziffert werden, da vom Land eine Kostenzusage zur hälftigen Übernahme der 
Einnahmeausfälle erwartet wird. Die tatsächlichen Einnahmeausfälle werden im nächsten 
Nachtragshaushalt berücksichtigt. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
02 - 17 

0224/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein nimmt die Ermächtigungsübertragungen des 
Haushaltsjahres 2020 zur Kenntnis. 

 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
 
 
Gemäß § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem 
Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den 
Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen, wenn Ermächtigungen übertragen 
werden. 
 
Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen im Rahmen der Planfortschreibung die 
entsprechende Position im Haushaltsplan 2021. Im Haushaltsjahr 2021 können diese Mittel 
zur Deckung der durch die Ermächtigungsübertragungen entstandenen Mehraufwendungen/ 
Mehrauszahlungen herangezogen werden. Wirtschaftlich wird der Jahresabschluss 2021 
belastet. Aufgrund der Verschiebung der Inanspruchnahme ergibt sich eine Verbesserung 
des Jahresergebnisses 2020. 
 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2021 (bei voller Inanspruchnahme): 
 
Mehraufwendungen in Höhe von     616.824,34 Euro 
 
Auswirkungen auf den Finanzplan 2021 (bei voller Inanspruchnahme): 
 
Mehrauszahlungen (konsumtiv) in Höhe von    616.824,34 Euro 
Mehrauszahlungen (investiv) in Höhe von             5.081.197,35 Euro 
Mehreinzahlung d. Kreditaufnahme    
von Investitionskrediten                                              4.800.000,00 Euro 
          898.021,69 Euro 
 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Sh. Sachdarstellung 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
02 - 17 0224 2021 A 1 Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
07 - 17 

0205/2021/1 29.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zweite Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und 
Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften;   
hier: § 4 Höhe der Gebühren und Entgelte 
 
 
Beratungsfolge 

Haupt- und Finanzausschuss 11.05.2021 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt die als Anlage 1 beigefügte 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt 
Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften. 
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 
Die zurzeit geltende Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und 
Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 legt im § 4 Absatz 4 die Höhe 
der Benutzungsgebühr auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020, die Ende 
2019 berechnet wurde, fest. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 erarbeitet. Hierbei 
wurden die entsprechenden Zahlungsströme aus dem Jahr 2019 ausgewertet und aktuelle 
Änderungen (z.B. Änderungen im Immobilienbestand) vorausschauend berücksichtigt. Die 
entsprechende Gebührenkalkulation liegt als Anlage bei und weist eine um 27,48 € 
günstigere Monatsgebühr auf: 
 
     derzeit   ab 2021     
Grundgebühr  146,53 € 128,77 € 
Verbrauchsgebühr   37,14 €   30,81 € 
Stromgebühr    29,80 €   26,41 € 
Gesamtgebühr 213,47 € 185,99 € 
 
Durch Reduzierung der vorgehaltenen Kapazitäten, wirtschaftlich sinnvolle Wechsel im 
Bestand der angemieteten Objekte, geringere kalkulatorische Zinsen sowie Reduzierung des 
Personalaufwands bei fast gleichbleibender Bewohnerzahl, errechnen sich günstigere 
Gebührensätze. 
 
Da es sich um eine kostendeckende Einrichtung handelt und um diese positive Entwicklung 
an die Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte weitergeben zu können, ist es erforderlich, 
die Beträge im § 4 der o.a. Satzung entsprechend an die aktuelle Gebührenkalkulation für 
das Jahr 2021 anzupassen. 
 
Zur Umsetzung bedarf es einer Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über 
die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften. 
 
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme passt die Benutzungsgebühren durch die Neukalkulation auf ein 
kostendeckendes Niveau an, welches sich im Gleichklang mit den entsprechenden 
Ausgabepositionen entwickelt. 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
07 - 17 0205 2021 A 1 Änderungssatzung 
07 - 17 0205 2021 A 2  Gebührenkalkulation 2021 



2. Änderungsatzung vom __________________________ 
zur Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und  

Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 12.11.2018 
 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666 ff) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV NRW 

S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020 und am 1. November 2020, hat der Rat in 
seiner Sitzung am ___.___.______ folgende 2. Änderung der Satzung der Stadt Emmerich 

am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften vom 
18.11.2018 beschlossen: 

 
 

Artikel I 
 

 
 
§ 4 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:  
 
„(4) Die monatliche Gesamtbenutzungsgebühr beträgt 185,99 € je Person für die Benutzer 
der in § 1 Abs. 2 genannten Unterkünfte. Sie setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr 
von 128,77 €, einer Verbrauchsgebühr von 30,81 € und einer Stromgebühr von 26,41 €.“ 
 
 

Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2021 in Kraft. 
 
 



Gebührenkalkulation  

für die Unterhaltung und Nutzung von Übergangsunterkünften 

Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 1 bis 3 KAG NRW – Benutzungsgebühren 

(1) Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner 
Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Im Übrigen können 
Gebühren erhoben werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der 
Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen und in den Fällen des Satzes 1 in der Regel decken. § 109 der 
Gemeindeordnung bleibt unberührt. 

(2) Kosten im Sinne des Absatzes 1 sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten. Der 
Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zu Grunde gelegt werden. 
Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre 
auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden. Zu den Kosten 
gehören auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, Abschreibungen, die nach der mutmaßlichen 
Nutzungsdauer oder Leistungsmenge gleichmäßig zu bemessen sind, sowie eine angemessene Verzinsung des 
aufgewandten Kapitals; bei der Verzinsung bleibt der aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte 
Eigenkapitalanteil außer Betracht. Soweit die Umsätze von Einrichtungen und Anlagen der Umsatzsteuer 
unterliegen, können die Gemeinden und Gemeindeverbände die Umsatzsteuer den Gebührenpflichtigen 
auferlegen. 

(3) Die Gebühr ist nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). 
Wenn das besonders schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab 
gewählt werden, der nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Inanspruchnahme stehen darf. Die 
Erhebung einer Grundgebühr neben der Gebühr nach Satz 1 oder 2 sowie die Erhebung einer Mindestgebühr ist 
zulässig. 

Als Basis für die Gebührenkalkulation dienen die tatsächlichen Kosten aus dem Haushaltsjahr 
2019. Durch diesen Zeitraum von 12 Monaten werden insbesondere bei den 
Verbrauchspositionen saisonale Schwankungen (Heiz- und Stromkosten) ausgeglichen. 

Summarisch ergibt sich für alle voraussichtlich im Jahr 2021 genutzten Objekte folgende 
Kalkulation: 

Grundgebühr 
 

Personalkosten 
es werden ausschließlich Personalkosten im Zusammenhang mit 
der Gebäudebewirtschaftung aus FB 3 und 7 angesetzt. 
Personalkosten zur Betreuung bleiben außen vor 

Geschäftsaufwendungen 
Bürobedarf, Telefon, Notrufeinrichtung, … 

Unterhaltung Inventar 
Reparatur/Ersatzbeschaffung: Möbel, Elektrogeräte, … 

Gebäudeunterhaltung 
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

Mietaufwendungen 
Die Aufwendungen wären ohne die mietfrei vom Bund zur 
Verfügung gestellten Wohnungen, für die nur Betriebskosten 
anfallen, deutlich höher 

Abschreibungen 
Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Abschreibungen für Gebäude 
im Eigentum der Stadt zu den Kosten zu rechnen 

Kalkulatorische Zinsen 
Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die kalkulatorischen Zinsen für das 
aufgewandte Kapital zu den Kosten zu rechnen. Hierbei bleibt der 
aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter aufgebrachte 
Eigenkapitalanteil außer Betracht 

 
 

146.254,15 € 
 
 
 

548,04 € 
 

7.090,68 € 
 

24.634,32 € 
 

140.707,21 € 
 
 
 

11.337,63 € 
 
 

7.832,28 € 
 

Summe der zu berücksichtigenden Kosten im Jahr 2019 338.404,31 € 



 
maximale Belegung aller Objekte zusammen = 219 Personen 

über die Verwendung der maximalen Belegungszahl wird in der 
anschließenden Berechnung sichergestellt, dass der Kostenanteil, 
für nicht genutzte Plätze nicht in die Gebührenkalkulation einfließt. 

 
   Summe der Kosten eines Jahres 
 : maximale Belegung (Personenanzahl) 
 : 12 Monate 

 
 
 
 
 
 

338.404,31 € 
: 219 P 
: 12 M 

 = Grundgebühr pro Person pro Monat =  = 128,77 € 

 
Verbrauchsgebühr 
 

Verbrauchskosten 
Verbrauchsabhängige Kosten aller Objekte (Gas, Wasser, 
Abgaben, Versicherungen, …) 

 
tatsächliche Belegung aller Objekte zusammen = 169 Personen 

da für leerstehende Objekte keine verbrauchsabhängigen Kosten 
anfallen, ist hier mit der tatsächlichen Zahl der Benutzer zu rechnen 

 
   Summe der Verbrauchskosten eines Jahres 
 : tatsächliche Belegung (Personenanzahl) 
 : 12 Monate 

 
 
 

62.481,95 € 
 
 
 
 
 
 
 

62.481,95 € 
: 169 P 
: 12 M 

 = Verbrauchsgebühr pro Person pro Monat =  = 30,81 € 

 
Stromverbrauchsgebühr 

Die Stromkosten werden getrennt von den übrigen 
Verbrauchskosten berechnet, da nach den Bestimmungen im 
Sozialrecht, Kosten für Strom in den jeweiligen Regelbedarfen 
enthalten sind während die übrigen Verbrauchskosten zu den 
Unterkunftskosten gehören 

 
Verbrauchskosten für Strom 
 
tatsächliche Belegung aller Objekte zusammen = 169 Personen 

da für leerstehende Objekte keine verbrauchsabhängigen Kosten 
anfallen, ist hier mit der tatsächlichen Zahl der Benutzer zu rechnen 

 
   Summe der Verbrauchskosten eines Jahres 
 : tatsächliche Belegung (Personenanzahl) 
 : 12 Monate 

 
 
 
 
 
 
 
 

53.554,44 € 
 
 
 
 
 

53.554,44 € 
: 169 P 
: 12 M 

= Stromverbrauchsgebühr pro Person pro Monat = = 26,41 € 

Grundgebühr 

Verbrauchsgebühr 

Stromverbrauchsgebühr 

128,77 € 

30,81 € 

26,41 € 

Gesamtbenutzungsgebühr 185,99 € 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
70 - 17 

0165/2021/1 22.03.2021 
 
 
 
Betreff 

Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich am Rhein 
vom 05.04.2017;  
hier: 8. Nachtragssatzung 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein  
1. nimmt die Begründung zur Änderung in der Entwässerungssatzung zur Kenntnis 
und  
2. beschließt die als Anlage 1 gekennzeichnete 8. Nachtragssatzung zur    
    Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom  
     05.04.2017.  
 
 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  
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Sachdarstellung : 

 

Änderung des § 4 Absatz 7 (Gartenbewässerung) 
 
Die Abwassergebühren werden nach der Menge der Abwässer und dem Grad der 
Verschmutzung abgerechnet.  
Da die häuslichen Schmutzwassermengen nicht durch Messeinrichtungen ermittelt 
werden, gelten als Abwassermenge, die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten 
Wasserversorgungsanlagen zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweißlich auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen. Dies wird als 
Frischwassermaßstab bezeichnet. Im Regelfall handelt es sich hierbei um die von den 
Stadtwerken Emmerich abgerechneten Frischwassermengen. 
Die Stadt Emmerich am Rhein ermöglicht Grundstückseigentümern, das auf ihren 
Grundstücken zur Bewässerung und zur Befüllung von Poolanlagen verwendete 
Frischwasser der Gebührenabrechnung mitzuteilen, damit für diese Menge keine 
Abwassergebühren entrichtet werden müssen. 
Bereits im letzten Jahr wurde der § 4 Absatz 7 der Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung dahin gehend konkretisiert, dass der Nachweis durch von der 
Stadt anerkannte Messvorrichtungen zu erfolgen hat.  
In der Praxis hat sich jetzt gezeigt, dass die Regelung im § 4 Absatz 7 hinsichtlich der 
Meldezeitpunkte nach wie vor nicht konkret genug ist. 
 
Daher sollen im Absatz 7 die Termine zur Erst- und Folgemeldung deutlicher angegeben 
werden. 
 
Nachfolgend eine Gegenüberstellung von der bisherigen und der zukünftigen Regelung:  
 
Bisher: zukünftig: 
 
(7)  Der Abzug der auf dem Grundstück (7) Der Abzug der auf dem Grundstück 
 verbrauchten und zurückgehaltenen verbrauchten und zurückgehaltenen 
 Wassermengen des abgelaufenen Wassermengen ist bis zum 31.12. 
 Kalenderjahres ist innerhalb von  des laufenden Jahres geltend zu 
 3 Monaten nach Beginn des folgenden machen (Ausschlussfrist). 
 Jahres geltend zu machen Bei erstmaliger Meldung ist der An- 
 (Ausschlussfrist). Der Nachweis ob- fangszählerstand nachzuweisen. Die  
 liegt dem Gebührenpflichtigen. nachfolgenden Meldungen müssen 
 Auf Verlangen der Stadt sind die auf jährlich erfolgen. Sollte es zur Unter- 

dem Grundstück verbrauchten und  brechung der Meldungen kommen,  
zurückgehaltenen Wassermengen sind erneut Anfangs- und End- 
durch Messvorrichtungen nachzuweisen.  zählerstand nachzuweisen. Der Nach- 
Der Gebührenpflichtige hat die Vorrichtung  weis obliegt dem Gebührenpflichtigen.  
auf seine Kosten zu beschaffen,  Auf Verlangen der Stadt sind die auf  
einzubauen und zu unterhalten.  dem Grundstück verbrauchten und zu 
Die Vorrichtungen müssen von der Stadt  rückgehaltenen Wassermengen durch  
anerkannt sein. Messvorrichtungen nachzuweisen. 

Der Gebührenpflichtige hat die 
Vorrichtung auf seine Kosten zu 
beschaffen, 
einzubauen und zu unterhalten. 
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Die Vorrichtungen müssen von der 
Stadt anerkannt sein. 

 
 
Die Betriebsleitung schlägt vor, die oben beschriebenen Änderungen zur Kenntnis zu 
nehmen und die als Anlage 1 gekennzeichnete 8. Nachtragssatzung zu der 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich vom 05.04.17 zu 
beschließen. 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan vorgesehen.  
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
Mark Antoni 
Betriebsleiter 
 
 
Anlage/n: 
70 - 17 0165 2021 1 A  1 8. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung ab 5.2021 
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8. Nachtragssatzung vom 12.5.2021 zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Emmerich am Rhein vom 05.04.2017 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 f und 76 Abs. 1 und 2 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.9.2020 (GV NRW S. 916), der §§ 1 bis 3 
des Nordrheinwestfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
(Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen) vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559, 
590), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2.7.19 (GV NRW S. 299/1), den §§ 1, 7, 8 und 
9 Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Abwasserabgabengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 
(BGBl. I S. 114) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2018 
(BGBl. I S. 1327), sowie der §§ 1, 2, 4, 6,  8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der 
Fassung des Änderungsgesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV NRW S. 1029) in 
Verbindung mit der Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich am Rhein in der jeweils 
gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 
11.05.2021 folgende 8. Nachtragssatzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Der § 4 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

 
 
 

§ 4 
Gebühren- und Abgabemaßstab 

 

(7) Der Abzug der auf dem Grundstück verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen ist bis zum 31.12. des laufenden Jahres geltend zu machen 
(Ausschlussfrist). Bei erstmaliger Meldung ist der Anfangszählerstand nach-
zuweisen. Die nachfolgenden Meldungen müssen jährlich erfolgen. Sollte es zur 
Unterbrechung der Meldungen kommen, sind erneut Anfangs- und Endzählerstand 
nachzuweisen. Der Nachweis obliegt dem Gebührenpflichtigen.  
Auf Verlangen der Stadt sind die auf dem Grundstück verbrauchten und   
zurückgehaltenen Wassermengen durch Messvorrichtungen nachzuweisen. Der 
Gebührenpflichtige hat die Vorrichtungen auf seine Kosten zu beschaffen, 
einzubauen und zu unterhalten. Die Vorrichtungen müssen von der Stadt  
anerkannt sein. 
 
 

Artikel 2 

 

Diese 8. Nachtragssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung: 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 

Emmerich am Rhein, den  12.05.2021 

 

 

 

Peter Hinze 

Bürgermeister 
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Herrn 
Bürgermeister 
 
im Hause 
 
 
mit der Bitte um Unterzeichnung dieser Bestätigung der 
Bekanntmachungsverordnung 
 
 
 
 

Bestätigung gemäß Bekanntmachungsverordnung 
 

 

 

Ich bestätige hiermit, dass der Wortlaut der 8. Nachtragssatzung vom 12.05.2021  
zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 
05.04.2017 mit dem Ratsbeschluss vom 11.05.2021 übereinstimmt und dass nach  
§ 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalen Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW. S. 741) verfahren worden ist. 
 
 
 
Emmerich am Rhein, den 12.05.2021 
 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
01 - 17 

0187/2021 30.03.2021 
 
 
 
Betreff 

Reduzierung der Teilnehmerzahl an Rats- und Ausschusssitzungen;  
hier: Antrag Nr. XIX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat lehnt die Anregungen zu 1. und 2. aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen ab und 
nimmt die Ausführungen zu Prüfung rechtssicherer Gremiensitzungen als Videoschaltung 
zur Kenntnis. 
 
 

SPD-Fraktion 
im Rat der  
Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Mit Antrag Nr. XIX/2021 begehrt die SPD-Ratsfraktion, der Rat möge beschließen: 
 

1. Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein und seine Ausschüsse tagen bis auf 
Widerruf in reduzierter Teilnehmerzahl unter Berücksichtigung der 
Kräfteverhältnisse der politischen Parteien und Verein sowie der 
Beschlussfähigkeit der Gremien 

2. Die Anzahl der Sitzungen und der Tagesordnungspunkte sind auf ein Minimum zu 
beschränken 

3. Die Möglichkeit, Gremiensitzungen als Videoschaltung rechtssicher 
durchzuführen, ist zu prüfen. 

 

Zu 1. 
Da unter 1. formulierte Ansinnen entbehrt der rechtlichen Grundlage.  
Der Gesetzgeber hat in § 60 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in epidemischer Lage die Möglichkeit der Delegation von 
Angelegenheiten des Rates auf den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) geschaffen.  
Durch diese Änderung können Mitglieder des Rates ihre Rechte maximal für die Dauer der 
festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite auf den HFA übertragen, 
wenn sie mit zwei Drittel der Mitglieder des Rates dieser Delegation zustimmen.  
 
Alle weiteren Handlungsoptionen zur Durchführung von Sitzungen des Rates und seiner 
Ausschüsse während einer epidemischen Lage, z.B. Durchführung von Präsenz-Sitzungen 
und Abstimmungen im Prinzip einer Soll-Stärken-Vereinbarung, basieren auf 
einvernehmlichen Absprachen zwischen Fraktionen und Einzelmandatsträgern und können 
nicht per Beschluss des Rates herbeigeführt werden. 

 

Zu 2. 
Der Bürgermeister und die Ausschussvorsitzenden laden zu den Sitzungen des Rates und 
seiner Ausschüsse ein und setzen die Tagesordnungen fest (§§ 47, 48 GO NRW). Die 
Einladenden haben dabei u.a. Vorschläge aufzunehmen, die seitens der Fraktionen 
vorgelegt werden.  
Es obliegt dem Bürgermeister und den Ausschussvorsitzenden nach pflichtgemäßem 
Ermessen - unter Einbeziehung der Covid-19 Situation- darüber zu entscheiden, wann die 
Geschäftslage eine Sitzung erfordert. Fraktionsübergreifende Abstimmungen darüber, in 
pandemischer Lage auf nicht zwingend gebotene Anträge zur Einberufungen der 
Vertretungen und der Ausschüsse zur verzichten (§ 47 Abs. 1 S. 4 GO NW) sind 
wünschenswert und geboten, aber nicht durch politische Beschlussfassung herbeizuführen.  
Mithin entbehrt auch das unter 2. formulierte Ansinnen der normativen Grundlage.  
 
Zu 3. 
Der Städte- und Gemeindebund NRW führt hierzu aufgrund zahlreicher Nachfragen aus 
Mitgliedsstädten und –Gemeinden in Mitteilung 15/2021 aus:  

„Digitale Rats- oder Ausschusssitzungen sind nicht in der Gemeindeordnung NRW 
(GO NRW) verankert und von daher aus verschiedenen Gründen während der 
Corona-Pandemie keine rechtlich zulässige Alternative zu Präsenssitzungen. 

Dagegen spricht zunächst der in der GO NRW verankerte Öffentlichkeitsgrundsatz. 
Danach muss grundsätzlich eine Teilnahme an diesen Sitzungen für Interessierten 
möglich sein. Bei nichtöffentlichen Sitzungen gibt es nach der GO NRW keine 
Kontrollmöglichkeit, um ein Mithören von Dritten oder sogar ein Aufzeichnen der 
Sitzung zu vermeiden. Da nur aus bestimmten Gründen ausnahmsweise eine 
nichtöffentliche Sitzung durchgeführt werden darf, muss die Geheimhaltung der 
Inhalte aber gewährleistet werden können. 
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Zudem hält die GO NRW die Möglichkeit von geheimen Abstimmungen vor. 
Derartige Abstimmungen sind aber nur für Präsenzsitzungen denkbar. 

Je nach dem gewünschten Videokonferenzprogramm könnten darüber hinaus auch 
noch datenschutzrechtliche Schwierigkeiten hinzutreten. 

Aufgrund der beispielhaft aufgeführten Schwierigkeiten sind digitale 
Sitzungen generell nicht möglich – weder für öffentliche noch für 
nichtöffentliche Sitzungen. 

Nach der Einschätzung des zuständigen Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) sind die gegebenen Möglichkeiten 
(Delegation auf den Hauptausschuss oder Pairing-Vereinbarung) für den Umgang 
mit Sitzungen während der Pandemie ausreichend. In diesem Zusammenhang weist 
die Geschäftsstelle auch nochmal auf den Erlass des MHKBG zur 
Sitzungsdurchführung kommunaler Gremien in Pandemiezeiten hin (vgl. 
Schnellbrief Nr. 19/2021). Die Sitzungen der kommunalen Gremien sind auch 
weiterhin in der CoronaSchVO von einem Versammlungs- / Veranstaltungsverbot in 
§ 13 ausgenommen. 

Weiterhin gilt aber der Grundsatz, dass so wenig Sitzungen wie möglich stattfinden 
sollen. Die Sitzungen sollen nur bei inhaltlich notwendigen Entscheidungen, die 
nicht verschoben werden können, stattfinden.“ 

Auch das Inkrafttreten der sog. „Bundesnotbremse“ führt zu keiner anderen rechtlichen 
Bewertung. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) stellt der StGB NRW in seiner 
Mitteilung vom 27.04.2021 klar, dass für die kommunalen Gremiensitzungen die 
Regelungen nach CoronaSchVO weiter anwendbar bleiben und somit kommunale 
Gremiensitzungen unter Beachtung der Bestimmungen der CoronaSchVO weiterhin 
stattfinden können.  

Die Möglichkeit, Gremiensitzungen als Videoschaltung rechtssicher durchführen zu 
können ist mithin in Ermangelung einer rechtlichen Grundlage nicht gegeben.   

   
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0187 2021 A 1 Antrag Nr. XIX 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
01 - 17 

0207/2021 20.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Umstellung des städt. Fuhrparks auf E-Mobilität und Wasserstoffantriebstechnik;  
hier: Antrag Nr.XXIII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. 
 

SPD-Fraktion  
im Rat der  
Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Sh. Vorlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0207 2021 A 1 Antrag Nr. XXIII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
01 - 17 

0212/2021 26.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zeichen zum 17. Mai, dem Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie  – 
Regenbogenfahne am Rathaus;  
hier: Antrag Nr. XXV/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat regt an, die offizielle Flagge der LGBTIQ+-Community, die sog. Regenbogenfahne, 
jedes Jahr am 17. Mai vor dem Rathaus aufzuhängen und begrüßt das Aufhängen der 
Regenbogenfahne an weiteren öffentlichen Gebäuden. 
 
 

SPD-.Fraktion  
im Rat der 
Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Am 25.04.2021 (siehe Anlage) beantragte die SPD-Ratsfraktion, die offizielle Fahne der 
LGBTIQ+, die sog. Regenbogenfahne, jedes Jahr am 17. Mai vor dem Rathaus 
aufzuhängen. Darüber hinaus wird diese Beflaggung an weiteren öffentlichen Gebäuden 
ausdrücklich begrüßt. 
 
Die Flaggenhoheit obliegt dem Bürgermeister, sodass seitens Dritter, hierzu zählt auch der 
Rat der Stadt, ausschließlich Anregungen formuliert werden können. 
 
Verwaltungsseitig wird das Hissen der Flagge am 17. Mai aus den im Antrag abgebildeten 
Gründen unterstützt. Auch die gemeinsame Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungs-
beauftragten im Kreis Kleve hat sich mit der kommunalen LGBTIQ+ - Arbeit befasst und 
unterstützt den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie  ("International 
Day Against Homo-, Bi-, Inter- and Transphobia" IDAHOBIT). Nicht nur an diesem 
Aktionstag, sondern zu jeder Zeit sind Toleranz, Aktzeptanz und Respekt wichtige 
gesellschaftliche Anliegen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird der Bürgermeister der Anregung folgen und das Aufhängen der 
Regenbogenfahne am 17. Mai veranlassen.  
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0212 2021 Antrag Nr. XXV2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
01 - 17 

0217/2021 26.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zentrales Fördermittelmanagement;  
hier: Antrag Nr. XXIV/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 

BGE-Fraktion 
im Rat der 
Stadt Emmerich am Rhein 



01 - 17 0217/2021  Seite 2 von 2 

Sachverhalt : 
 
Sh. Anlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0217 2021 A 1 Antrag Nr. XXIV 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
01 - 17 

0223/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Prioritätenliste für städtische Projekte;  
hier: Antrag an den Rat Nr. XXVII/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 

Fraktion "BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN" 
im Rat der  
Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Sh. Anlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
01 - 17 0223 2021 A 1 Antrag Nr. XXVII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
02 - 17 

0200/2021 12.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Externe Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung einer örtlichen Anlagestrategie und 
-richtlinie als Folge des Greensill-Falls;  
hier: Antrag Nr. XX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss.  
 

BGE-Fraktion 
im Rat 
der Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Sh. Anlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
02 - 17 0200 2021 A 1 Antrag Nr. XX 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
05 - 17 

0201/2021 12.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Vorauszahlungen bei Straßenbaumaßnahmen nach § 8 KAG NRW;  
hier: Antrag Nr. XXI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Haupt- und Finanzausschuss. 
 

BGE-Fraktion 
im Rat  
der Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Sh. Anlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
059 - 17 0201 2021 A 1 Antrag Nr. XXI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
04 - 17 

0218/2021 27.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Zeitweise Nutzung des Parkplatzes Paaltjessteege als Schulhof der Gesamtschule;  
hier: Antrag Nr. XXVI/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt; dem Antrag 
auf zeitweise Nutzung der Gesamtfläche des Parkplatzes Paaltjessteege als Schulhof; nicht 
zu folgen. 

 
 

BGE-Fraktion 
im Rat der 
Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
Aufgrund des Baus der Nahwärmezentrale und die dadurch erforderliche Erweiterung des 
Heizungskellers des Schulgebäudes Paaltjessteege sind auf dem Schulhof weitere 
Baumaßnahmen erforderlich. Im Rahmen dieser Baumaßnahme wurde ein weiterer Teil des 
Schulhofs für die Baustelle abgesperrt und der Eingang (Windfang) der Schule zum Schulhof 
zurück gebaut. 

Die Verwaltung hat in Absprache mit der Schule über den südlichen Zugang (bisher als 
Notausgang genutzt) einen abgesicherten Zugang zum Schulhof geschaffen. Hierfür sind 
einige Parkplätze gesperrt worden. 

Weitere fünf Parkplätze werden künftig vor dem Eingang der Schule zum Parkplatz 
(Glasfront) wegfallen, da hier ein abgezäunter Bereich geschaffen werden soll, um einen 
Verkaufswagen für das Schulcatering aufzustellen. Die bisherige Mensa wird nach und nach 
zurückgebaut und gegen Ende des Jahres letztlich abgerissen, um Platz für die 
Neugestaltung des Schulhofes zu machen. Als Ersatz soll bis zur Eröffnung der 
Mensaräume im neuen Brinkgebäude der Verkaufswagen dienen. Im Bereich hinter der 
Glasfront werden Tische und Stühle aufgebaut, damit hier die Schülerinnen und Schüler bei 
Bedarf ihre Mahlzeit einnehmen können. 

Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie werden derzeit keine Mittagsverpflegung, bzw. 
keine Snacks angeboten. 

In der Regel sollen lt. Schulbauverordnung Schülerinnen und Schülern (SuS) eine 
Schulhoffläche von 3 bis 5 m2 pro Person zur Verfügung stehen. Die Berechnungen der 
Verwaltung haben ergeben, dass nach Absperrung noch ca. 1.700 m2 übrigbleiben. Dies 
würde bei 5 m2 pro SuS für 340 Personen ausreichen. Aufgrund der verbleibenden Fläche 
des Schulhofes sind aus Sicht der Verwaltung keine weiteren Schulhofflächen aufgrund der 
Schließung des Schulhofzugangs und der Mensa bereit zu stellen. 

Anders als an den anderen Schulen praktiziert, sieht der vorgegebene Wechselunterricht an 
der Gesamtschule keinen täglichen Wechsel vor, also so, dass an einem Tag eine Gruppe 
und am Folgetag die nächste Gruppe unterrichtet wird. Die Gesamtschule wechselt zwischen 
den beiden Lerngruppen am gleichen Tag (Früh- und Spätschicht). Das bedeutet insgesamt 
einen längeren Schultag an der Schule, so dass um 13:30 Uhr der Unterricht noch nicht 
beendet ist. 

Unter Beteiligung von Schule, Elternvertretung und Polizei hatte die Verwaltung die 
Einrichtung einer Hol- und Bringzone für die Eltern umgesetzt. Für diese war aufgrund der 
Verkehrssituation an der Schule (mehrere Baustellen, Baustellen und Busverkehr) festgelegt 
worden, dass die SuS, soweit sie von den Eltern gebracht oder abgeholt werden, möglichst 
auf dem Parkplatz rausgelassen werden. Soweit der BGE-Vorschlag umgesetzt würde, 
könnten diese Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden. 

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel &:! 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
Anlage/n: 
04 - 17 0218 2021 Antrag Nr. XXVI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Antrag öffentlich 
41 - 17 

0202/2021 12.04.2021 
 
 
 
Betreff 

Aufstellung von "Offenen Bücherschränken";  
hier: Antrag Nr. XXII/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Rat 11.05.2021 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Verweisung an den Kulturausschuss.  
 

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
im Rat  
der Stadt Emmerich am Rhein 
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Sachverhalt : 
 
sh. Anlage 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 
 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
41 - 17 0202 2021 A 1 Antrag Nr. XXII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 




	Sitzungsdokumente
	Einladung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  3 Sanierung Grillplatz Elten; hier: Eingabe Nr. 9/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Eingabe  05 - 17 0219/2021
	05 - 17 0219 2021 A 1 Eingabe Nr. 9 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  05 - 17 0219/2021

	TOP Ö  4 Bestellung zur Kämmerin
	Vorlage  01 - 17 0221/2021

	TOP Ö  5 Bestellung zur Leiterin der Örtlichen Rechnungsprüfung
	Vorlage  01 - 17 0220/2021/1

	TOP Ö  6 Bestellung zur weiteren Vertretung des Bürgermeisters
	Vorlage  01 - 17 0225/2021

	TOP Ö  7 Ausschussvorsitze
	Vorlage  01 - 17 0226/2021

	TOP Ö  8 Zweckverband Studieninstitut Niederrhein; hier: Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
	Vorlage  01 - 17 0222/2021
	01 - 17 0222 2021 A  1 öffentlich-rechtliche Vereinbarung  01 - 17 0222/2021
	01 - 17 0222 2021 A  2 Satzung SINN  01 - 17 0222/2021

	TOP Ö  9 Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Monate Februar 2021 bis April 2021 aufgrund des § 1 Abs. 10 bis 12 der Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021; hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 5 GO NW
	Vorlage  04 - 17 0227/2021
	04 - 17 0227 2021 A 1 Dringliche Entscheidung  04 - 17 0227/2021

	TOP Ö  11 Verzicht der Elternbeiträge Schulbetreuung (OGS und Schule Plus incl. Mittagessen) für die Monate Mai und Juni unter Anrechnung des Landesanteils NRW
	Vorlage  04 - 17 0229/2021

	TOP Ö  12 Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020
	Vorlage  02 - 17 0224/2021
	02 - 17 0224 2021 A 1 Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021  02 - 17 0224/2021

	TOP Ö  13 Zweite Änderung der Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Unterhaltung und Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften; hier: § 4 Höhe der Gebühren und Entgelte
	Vorlage  07 - 17 0205/2021/1
	07 - 17 0205 2021 A 1 Änderungssatzung  07 - 17 0205/2021/1
	07 - 17 0205 2021 A 2  Gebührenkalkulation 2021  07 - 17 0205/2021/1

	TOP Ö  14 Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Emmerich am Rhein vom 05.04.2017; hier: 8. Nachtragssatzung
	Vorlage  70 - 17 0165/2021/1
	70 - 17 0165 2021 1 A  1 8. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung ab 5.2021  70 - 17 0165/2021/1

	TOP Ö  15 Reduzierung der Teilnehmerzahl an Rats- und Ausschusssitzungen; hier: Antrag Nr. XIX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  01 - 17 0187/2021
	01 - 17 0187 2021 A 1 Antrag Nr. XIX 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  01 - 17 0187/2021

	TOP Ö  16 Umstellung des städt. Fuhrparks auf E-Mobilität und Wasserstoffantriebstechnik; hier: Antrag Nr.XXIII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  01 - 17 0207/2021
	01 - 17 0207 2021 A 1 Antrag Nr. XXIII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  01 - 17 0207/2021

	TOP Ö  17 Zeichen zum 17. Mai, dem Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie  – Regenbogenfahne am Rathaus; hier: Antrag Nr. XXV/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  01 - 17 0212/2021
	01 - 17 0212 2021 Antrag Nr. XXV2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  01 - 17 0212/2021

	TOP Ö  18 Zentrales Fördermittelmanagement; hier: Antrag Nr. XXIV/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  01 - 17 0217/2021
	01 - 17 0217 2021 A 1 Antrag Nr. XXIV 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  01 - 17 0217/2021

	TOP Ö  19 Prioritätenliste für städtische Projekte; hier: Antrag an den Rat Nr. XXVII/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  01 - 17 0223/2021
	01 - 17 0223 2021 A 1 Antrag Nr. XXVII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  01 - 17 0223/2021

	TOP Ö  20 Externe Unterstützung der Verwaltung bei der Erstellung einer örtlichen Anlagestrategie und -richtlinie als Folge des Greensill-Falls; hier: Antrag Nr. XX/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  02 - 17 0200/2021
	02 - 17 0200 2021 A 1 Antrag Nr. XX 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  02 - 17 0200/2021

	TOP Ö  21 Vorauszahlungen bei Straßenbaumaßnahmen nach § 8 KAG NRW; hier: Antrag Nr. XXI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  05 - 17 0201/2021
	02 - 17 0201 2021 A 1 Antrag Nr. XXI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  05 - 17 0201/2021

	TOP Ö  22 Zeitweise Nutzung des Parkplatzes Paaltjessteege als Schulhof der Gesamtschule; hier: Antrag Nr. XXVI/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  04 - 17 0218/2021
	04 - 17 0218 2021 Antrag Nr. XXVI 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  04 - 17 0218/2021

	TOP Ö  23 Aufstellung von "Offenen Bücherschränken"; hier: Antrag Nr. XXII/2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein
	Antrag  41 - 17 0202/2021
	41 - 17 0202 2021 A 1 Antrag Nr. XXII 2021 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein  41 - 17 0202/2021



